
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/10/6 6Ob834/81,
3Ob627/82, 2Ob331/98k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1982

Norm

ABGB §358 III

ABGB §1024

KO §26

Rechtssatz

Mit der Konkurserö6nung erlischt der Auftrag des Gemeinschuldners an den Treuhänder, die Kaufpreis(rest)summe in

Empfang zu nehmen und über sie in bestimmter Weise zu verfügen, sowie die erteilte Vollmacht hiezu. Eine Zahlung

auf das als Zahlstelle fungierende Anderkonto des Treuhänders ( Notars ) nach Verständigung von der Erö6nung des

Konkurses erfolgt daher nicht mit schuldbefreiender Wirkung.

Entscheidungstexte

6 Ob 834/81

Entscheidungstext OGH 06.10.1982 6 Ob 834/81

JBl 1984,85 ( Koziol )

3 Ob 627/82

Entscheidungstext OGH 01.12.1982 3 Ob 627/82

Beisatz: Sofern nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs 2 KO vorlagen. (T1) = EvBl 1985/91 S 459

2 Ob 331/98k

Entscheidungstext OGH 17.12.1998 2 Ob 331/98k

Vgl; Beis wie T1
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